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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Holger Dremel, Petra Guttenberger, Prof. Dr. Winfried Bausback, 
Michael Hofmann, Dr. Alexander Dietrich, Norbert Dünkel, Jürgen Eberwein, 
Thorsten Freudenberger, Alfred Grob, Josef Heisl, Thomas Holz, Dr. Stephan 
Oetzinger, Martin Stock, Karl Straub, Peter Wachler und Fraktion (CSU), 

Florian Streibl, Felix Locke, Wolfgang Hauber, Tobias Beck, Martin Behringer, 
Dr. Martin Brunnhuber, Susann Enders, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, 
Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, Michael Koller, Nikolaus 
Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike Müller, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton Rittel, Markus 
Saller, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Roland 
Weigert, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas Zöller 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Polizeiaufgabengeset-
zes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Anpassung an Bundesgesetzgebung (Gesetz zur Durchführung der Verord-

nung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Ände-
rung der Richtlinie 2000/31/EG sowie zur Durchführung der Verordnung (EU) 
2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 
zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von 
Online-Vermittlungsdiensten und zur Änderung weiterer Gesetze) 

(Drs. 19/1557) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 wird wie folgt geändert:  

1. Nach Nr. 8 wird folgende Nr. 9 eingefügt:  

‚9. Art. 43 wird wie folgt geändert:  

a) In Abs. 1 werden die Wörter „Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-
Gesetzes (TTDSG)“ durch die Wörter „Telekommunikation-Digitale-
Dienste-Datenschutz-Gesetzes (TDDDG)“ ersetzt.  

b) In Abs. 3 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „TTDSG“ durch die Angabe 
„TDDDG“ ersetzt.  

c) Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „Telemediendienste“ durch die Wör-
ter „digitale Dienste nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Digitale-Dienste-Geset-
zes“, das Wort „(Telemediendiensteanbieter)“ durch die Wörter „(Anbie-
ter von digitalen Diensten)“ und die Angabe „TTDSG“ jeweils durch die 
Angabe „TDDDG“ ersetzt. 

bb) In Nr. 1 wird die Angabe „TTDSG“ durch die Angabe „TDDDG“ ersetzt.  
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d) Abs. 5 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „Telekommunikations- 
oder Telemediendiensteanbietern“ durch die Wörter „Telekommunikati-
onsdiensteanbietern oder Anbietern von digitalen Diensten“ und die An-
gabe „TTDSG“ jeweils durch die Angabe „TDDDG“ ersetzt.  

bb) In Satz 4 wird die Angabe „TTDSG“ durch die Angabe „TDDDG“ ersetzt.  

e) Abs. 6 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 und Satz 2 wird die Angabe „TTDSG“ jeweils 
durch die Angabe „TDDDG“ ersetzt.  

bb) In Satz 3 werden die Angabe „TTDSG“ durch die Angabe „TDDDG“ und 
die Wörter „Nutzer des Telemediendienstes“ durch die Wörter „Nutzer 
des digitalen Dienstes“ ersetzt.‘  

2. Die bisherigen Nrn. 9 und 10 werden die Nrn. 10 und 11.  

3. Nach Nr. 11 wird folgende Nr. 12 eingefügt:  

,12. In Art. 48 Abs. 5 Satz 2 wird die Angabe „TTDSG“ durch die Angabe „TDDDG“ 
ersetzt.‘  

4. Die bisherigen Nrn. 11 bis 17 werden die Nrn. 13 bis 19.  

 

 

Begründung:  

Zu Nr. 1  

Die Änderungen sind aus redaktionellen Gründen veranlasst.  

Am 17. Februar 2024 wurde die Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste 
und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (im Folgenden „Digital Services Act“ – 
DSA) unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Mit 
der Verordnung wird ein horizontaler Rechtsrahmen für digitale Vermittlungsdienste ge-
schaffen.  

Der Bundesgesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 
2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über 
einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG so-
wie zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für 
gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und zur Änderung weiterer Ge-
setze (Digitale-Dienste-Gesetz, DDG; BGBl. 2024 I Nr. 149 vom 13.05.2024) den nati-
onalen Rechtsrahmen nunmehr an den Vorgaben des DSA ausgerichtet und entspre-
chend angepasst.  

Für das PAG hierbei relevant waren die Anpassungen im Telekommunikation-Tele-
medien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG). Der Begriff der „Telemedien“ wird im Normtext 
umfassend durch den europarechtlich geprägten Begriff der „digitalen Dienste“ ersetzt. 
Zudem wird eine Änderung der Gesetzesüberschrift, der Kurzbezeichnung und der amt-
lichen Abkürzung vorgenommen.  

Inhaltliche Änderungen sind mit der Anpassung aufgrund des DDG im Übrigen nicht 
verbunden. Nachdem das PAG die vorstehenden Begrifflichkeiten beziehungsweise die 
Kurzbezeichnung sowie die amtliche Abkürzung im Normtext ebenfalls verwendet, wa-
ren entsprechende Korrekturen vorzunehmen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/1557 

zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Jörg Baumann, Richard Graupner, Ste-
fan Löw und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/2440 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung Polizeiaufgabengeset-
zes und weiterer Rechtsvorschriften 
(Drs. 19/1557) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Jörg Baumann, Richard Graupner, Ste-
fan Löw und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/2441 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Polizeiaufgaben-
gesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
(Drs. 19/1557) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Dremel, Petra Guttenberger, 
Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Felix Locke, Wolfgang Hauber u.a. und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Drs. 19/2442 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Polizeiaufgaben-
gesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
(Drs. 19/1557) 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Dremel, Petra Guttenberger, 
Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Felix Locke, Wolfgang Hauber u.a. und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Drs. 19/2443 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Polizeiaufgaben-
gesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Anpassung an Bundesgesetzgebung (Gesetz zur Durchführung der 
Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur 
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Änderung der Richtlinie 2000/31/EG sowie zur Durchführung der Verordnung 
(EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 
2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer 
von Online-Vermittlungsdiensten und zur Änderung weiterer Gesetze) 
(Drs. 19/1557) 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Dremel, Petra Guttenberger, Alf-
red Grob u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Wolfgang Hauber u.a. und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Drs. 19/2444 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Polizeiaufgaben-
gesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
(Drs. 19/1557) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

 

I. § 1 wird wie folgt geändert:  

1. In Nr. 5 Buchst. c wird Art. 33 Abs. 10 wie folgt geändert:  

a) Nach Satz 7 wird folgender Satz 8 einfügt:  

„8Art. 53 Abs. 3 gilt entsprechend für die durch die Betreiber gemäß 
Satz 1 übermittelten Bildaufzeichnungen.“  

b) Der bisherige Satz 8 wird Satz 9.  

2. Nach Nr. 8 wird folgende Nr. 9 eingefügt:  

‚9. Art. 43 wird wie folgt geändert:  

a) In Abs. 1 werden die Wörter „Telekommunikation-Telemedien-Da-
tenschutz-Gesetzes (TTDSG)“ durch die Wörter „Telekommunika-
tion-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes (TDDDG)“ ersetzt.  

b) In Abs. 3 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „TTDSG“ durch die An-
gabe „TDDDG“ ersetzt.  

c) Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „Telemediendienste“ durch 
die Wörter „digitale Dienste nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Digitale-
Dienste-Gesetzes“, das Wort „(Telemediendiensteanbieter)“ 
durch die Wörter „(Anbieter von digitalen Diensten)“ und die An-
gabe „TTDSG“ jeweils durch die Angabe „TDDDG“ ersetzt. 

bb) In Nr. 1 wird die Angabe „TTDSG“ durch die Angabe „TDDDG“ 
ersetzt.  

d) Abs. 5 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „Telekommunika-
tions- oder Telemediendiensteanbietern“ durch die Wörter „Tele-
kommunikationsdiensteanbietern oder Anbietern von digitalen 
Diensten“ und die Angabe „TTDSG“ jeweils durch die Angabe 
„TDDDG“ ersetzt.  

bb) In Satz 4 wird die Angabe „TTDSG“ durch die Angabe „TDDDG“ 
ersetzt.  

e) Abs. 6 wird wie folgt geändert:  
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aa) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 und Satz 2 wird die Angabe „TTDSG“ 
jeweils durch die Angabe „TDDDG“ ersetzt.  

bb) In Satz 3 werden die Angabe „TTDSG“ durch die Angabe 
„TDDDG“ und die Wörter „Nutzer des Telemediendienstes“ 
durch die Wörter „Nutzer des digitalen Dienstes“ ersetzt.‘  

3. Die bisherigen Nrn. 9 und 10 werden die Nrn. 10 und 11. 

4. Nach Nr. 11 wird folgende Nr. 12 eingefügt:  

,12. In Art. 48 Abs. 5 Satz 2 wird die Angabe „TTDSG“ durch die Angabe 
„TDDDG“ ersetzt.‘  

5. Die bisherige Nr. 11 wird Nr. 13 und Buchst. f wird wie folgt gefasst:  

‚f) Abs. 6 wird Abs. 5 und in Satz 2 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe 
„Abs. 5“ durch die Angabe „Abs. 4“ ersetzt.‘  

6. Die bisherige Nr. 12 wird Nr. 14 und Art. 61a wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen.  

bb) Satz 2 wird aufgehoben.  

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:  

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:  

„3Die Anzeige der Ergebnisse ist auf mit den Suchparametern über-
einstimmende Treffer zu beschränken.“ 

bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 4 und 5.  

7. Die bisherigen Nrn. 13 bis 17 werden die Nrn. 15 bis 19. 

II. Nach § 5 wird folgender § 6 eingefügt:  

‚§ 6 
Änderung des Ausführungsgesetzes-Aufenthaltsgesetz 

Das Ausführungsgesetz-Aufenthaltsgesetz (AGAufenthG) vom 24. August 
1990 (GVBl. S. 338, BayRS 26-1-I), das zuletzt durch § 1 Abs. 272 der Verord-
nung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. Nach Art. 3 wird folgender Art. 4 eingefügt: 

„Art. 4 
Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Abweichend von § 58 Abs. 9a Satz 1 AufenthG ist für Anordnungen nach 
§ 58 Abs. 8 AufenthG die Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständig.“ 

2. Der bisherige Art. 4 wird Art. 5.‘ 

III. Der bisherige § 6 wird § 7 und wie folgt geändert: 

1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Abweichend von Satz 1 tritt § 6 am 1. August 2024 in Kraft.“ 

Berichterstatter zu 1, 4-6: Alfred Grob 
Berichterstatter zu 2-3: Richard Graupner 
Mitberichterstatter zu 1, 4-6: Florian Siekmann 
Mitberichterstatter zu 2-3: Alfred Grob 
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II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Si-
cherheit und Sport federführend zugewiesen.  
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 19/2440, Drs. 19/2441, Drs. 19/2442, Drs. 19/2443 und Drs. 
19/2444 in seiner 13. Sitzung am 19. Juni 2024 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/2442, 19/2443 und 19/2444 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme in I. ihre Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/2440 und 19/2441 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/2440, Drs. 19/2441, 
Drs. 19/2442, Drs. 19/2443 und Drs. 19/2444 in seiner 11. Sitzung am 4. Juli 
2024 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t  
mit der Maßgabe, dass  folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. Im Einleitungssatz von § 5 sind die Wörter „das zuletzt durch Art. 11 des 
Gesetzes vom 22. April 2022 (GVBl. S. 102) geändert worden ist“ durch 
die Wörter „das zuletzt durch § 1 Abs. 92 der Verordnung vom 4. Juni 2024 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist“ zu ersetzen. 

2. III. der Beschlussempfehlung unter I. erhält folgende Fassung: 

„Der bisherige § 6 wird § 7.“ 
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3. In den Platzhalter in § 2 Nr. 2 (in Art. 15 Abs. 2 Satz 1 POGE) ist der 1. Au-
gust 2024 als Datum des Inkrafttretens einzusetzen. 

4. Als Datum des Inkrafttretens im neuen § 7 wird der 1. August 2024 einge-
tragen. 

 Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/2443 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/2442 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/2444 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen, mit der Maßgabe, dass III. der Beschlussempfeh-
lung unter I. folgende Fassung erhält: 

„Der bisherige § 6 wird § 7.“ 

Die Änderung hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Ausschusses 
für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration ihre Erledigung ge-
funden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/2440 und 19/2441 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Roland Weigert 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold
Abg. Alfred Grob
Abg. Richard Graupner
Abg. Wolfgang Hauber
Abg. Benjamin Adjei
Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann
Abg. Horst Arnold
Staatsminister Joachim Herrmann



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe hiermit den Tagesordnungs-

punkt 15 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 

(Drs. 19/1557)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Jörg Baumann, Richard Graupner, Stefan 

Löw und Fraktion (AfD)

(Drs. 19/2440) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Jörg Baumann, Richard Graupner, Stefan 

Löw und Fraktion (AfD)

(Drs. 19/2441) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten

Holger Dremel, Petra Guttenberger, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. und 

Fraktion (CSU),

Florian Streibl, Felix Locke, Wolfgang Hauber u. a. und Fraktion (FREIE 

WÄHLER)

(Drs. 19/2442) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten

Holger Dremel, Petra Guttenberger, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. und 

Fraktion (CSU),
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Florian Streibl, Felix Locke, Wolfgang Hauber u. a. und Fraktion (FREIE 

WÄHLER)

hier: Anpassung an Bundesgesetzgebung (Gesetz zur Durchführung der 

Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung 

der Richtlinie 2000/31/EG sowie zur Durchführung der Verordnung (EU) 

2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur 

Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-

Vermittlungsdiensten und zur Änderung weiterer Gesetze) (Drs. 19/2443)

und

Änderungsantrag der Abgeordneten

Holger Dremel, Petra Guttenberger, Alfred Grob u. a. (CSU),

Florian Streibl, Felix Locke, Wolfgang Hauber u. a. und Fraktion (FREIE 

WÄHLER)

(Drs. 19/2444) 

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Die Redezeit der Staatsregie-

rung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. – Ich eröffne die Aus-

sprache und erteile dem Kollegen Alfred Grob von der CSU-Fraktion das Wort.

Alfred Grob (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrtes Präsidium, ge-

schätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute über das Polizeiaufgabenge-

setz und als zentrale Bestimmung darin insbesondere über die Recherche- und Analy-

sedatei VeRA. Sie hat es mittlerweile schon mehrfach in die Medien geschafft, weil sie 

durchaus heterogen diskutiert wurde. Außerdem geht es um 15 weitere Gesetzesvor-

schriften in Sicherheitsrecht, Polizeiaufgabengesetz, Polizeiorganisationsgesetz, Lan-

desstraf- und Verordnungsgesetz usw.

Mir ist es wichtig – das ist die alles überlagernde Aussage –, vorweg festzustellen, 

dass Bayern seit Jahrzehnten das sicherste Bundesland ist. Das ist jetzt keine politi-
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sche Parole, sondern es ist ein Nimbus, der jedes Jahr verteidigt werden muss. Er ist 

hart gemessen aufgrund der Kriminalitätsbelastungszahl, der Häufigkeitszahl und der 

Aufklärungsquote. Dieser Nimbus muss wie bei der Bundesliga Jahr für Jahr wieder 

erarbeitet werden. Das ist die objektive Seite der Kriminalität.

Es gibt aber auch die andere, die subjektive Seite. Die Menschen haben Angst, Opfer 

von Verbrechen zu werden. Das wird uns Politikern, auch Ihnen von der Opposition, 

immer wieder gesagt. Uns beschäftigt beispielsweise immer noch der Polizistenmord 

in Mannheim, bei dem ein Polizeibeamter untertags vor vielen Augen zu Tode gesto-

chen wurde; die Trauerflore an den Streifenwagen sind heute noch zu sehen. Bei 

einer Gewalttat vor zwei Wochen in Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen wurde 

ein 19-Jähriger nach einer Abifeier im Kurpark durch einen 18-jährigen Syrer erst-

ochen. Oder: Am Freitag wurde ganz in der Nähe, in Herrsching, ein 74-jähriger Rent-

ner in seiner eigenen Wohnung vor den Augen seiner Frau, die zur Nachbarschaft flie-

hen konnte, brutal ermordet; der Täter ist flüchtig.

Die Morde und Verbrechen des NSU, die Terrorstraftaten des islamistischen Terroris-

mus, auch hier in Bayern, Ansbach, Würzburg – das sind Dinge, die die Menschen 

ängstigen. Es gibt Steigerungen bei Kindesmisshandlung und weltumspannender Kin-

derpornografie im Netz. Es vergeht kein Tag, an dem nicht besorgte Eltern sich dar-

über beklagen, ganz allgemein Angst vor Kriminalität zu empfinden. Meine Damen, 

meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sie erwarten vom Staat nichts anderes, 

als dass sie geschützt werden und er für ihre Sicherheit sorgt. Das ist eine der wich-

tigsten und edelsten Aufgaben, die der Staat zu erfüllen hat, meine Damen und Her-

ren.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Sie erwarten aber nicht nur irgendwelche Verbalattacken, sondern sie erwarten vor 

allem digitale und persönliche Präsenz da, wo es gefährlich ist, an Brennpunkten und 

in Angsträumen. Deshalb glaube ich, dass diese Novelle des Polizeiaufgabengesetzes 
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in der Zweiten Lesung heute genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Die Polizistinnen 

und Polizisten, die jeden Tag im wahrsten Sinne des Wortes ihren Kopf hinhalten, 

brauchen diese gesetzlichen Regelungen, um professionell arbeiten zu können. Wir 

wissen alle: Unsere Polizei leistet an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr eine 

hervorragende Arbeit. Deshalb mein Dankeschön an meine Kolleginnen und Kollegen!

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Die Kolleginnen und Kollegen verlassen sich aber darauf, dass sie die modernen und 

technisch möglichen Werkzeuge, mit denen sie professionell umgehen können, an die 

Hand bekommen.Meine Damen, meine Herren, in den letzten Jahren hat sich eines 

wirklich stark geändert, auch in der Kriminalitätsbekämpfung: Das ist die technologi-

sche und digitale Entwicklung, auch für die Kriminellen. Wir reden immer wieder von 

der Globalisierung und Digitalisierung der Kriminalität; dann brauchen wir auch endlich 

eine ebensolche Entwicklung der Globalisierung und Digitalisierung im Bereich der 

Kriminalitätsbekämpfung, das heißt nichts anderes als die digitalen Instrumente, um 

das zu tun.

(Holger Dremel (CSU): Genau so ist es!)

Bei der Bekämpfung von Terrorismus, Organisierter Kriminalität oder internationaler 

Bandenkriminalität kann man nicht mit Einzelabfragen oder Excel-Dateien hantieren. 

Da braucht man ein konkurrenzfähiges, sich auf dem Markt befindliches Recherche-

system. Dafür werben wir heute. Das brauchen wir unbedingt.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER – Holger Dremel 

(CSU): Bravo!)

Es ist wirklich notwendig, dass wir der Polizei jetzt endlich die erforderlichen neuen di-

gitalen Mittel an die Hand geben, um die Herausforderungen zu bestehen. Wir brau-

chen eine Recherche- und Analysedatei, die den Profis der Polizei auch wirklich hel-
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fen kann. Das haben wir jetzt technisch geschaffen; jetzt brauchen wir die rechtlichen 

Grundlagen, um diese Technik auch anwenden zu können.

Wir machen nichts anderes, als letztendlich einen Beschluss des Bundesverfassungs-

gerichts umzusetzen; das war der Beschluss vom 16. Februar 2023. Hier wurde die 

Parallelvorschrift in Hamburg und Hessen gekippt und für verfassungswidrig erklärt. In 

unserer neuen Bestimmung machen wir nichts anderes, als eine Recherchegrundlage 

zu schaffen, die mit den polizeieigenen Datensystemen arbeitet. Wir verwenden nicht 

Daten aus dem Internet oder fremde Daten. Das sind die polizeieigenen Daten, die 

analysiert werden. Deswegen verstehe ich die teilweise Skandalisierung in der Vorbe-

reitung auch überhaupt nicht.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER – Holger Dremel 

(CSU): Wir auch nicht!)

Artikel 61a PAG ist eine wirklich sensibel abgestimmte Rechtsanwendung, die die Ver-

hältnismäßigkeit berücksichtigt – wie es das Bundesverfassungsgericht verlangt. Es ist 

eine Rechtsgrundlage, die es den Spezialisten der Polizei ermöglicht, digital, schnell, 

fehlerfrei und effizient zu recherchieren statt umständlich mit Papier oder Excel-Listen. 

Deswegen ist es nötig, dass wir jetzt diese Rechtsgrundlage schaffen.

Zur Rechtsgrundlage selbst: Artikel 61a Absatz 1 PAG regelt die schweren Rechtsein-

griffe bei besonderer Schutzbedürftigkeit: Leib, Leben oder Freiheit einer Person, den 

Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes, Anlagen der kritischen In-

frastruktur usw. Artikel 61a Absatz 2 PAG regelt abgestuft mit wesentlich höheren Zu-

gangsvoraussetzungen die Unterbindung von schweren und schwersten Straftaten, 

die abschließend in § 100b Absatz 2 der Strafprozessordnung geregelt sind. Das ist 

ein klarer Katalog. Er schafft Rechts- und Anwendersicherheit für die Polizei.

Mir ist wichtig zu betonen: VeRA ist keine Künstliche Intelligenz. Es handelt sich aus-

drücklich nicht um eine Anwendung von selbstlernenden Systemen und ist auch keine 

automatisierte Entscheidungshilfe. Die Entscheidung darüber, was analysiert wird und 
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welche Ergebnisse letztendlich herauskommen, trifft der Analyst und Profi, der 

Mensch und nicht die Maschine. Das muss man hier festhalten.

Weiterhin gibt es rechtliche Begrenzungen in Artikel 61a Absatz 2 bis 4 PAG, wonach 

die Anwendung wirklich den Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen unterliegt und einge-

schränkt werden kann. Dort sind die Anordnungsbefugnis des Behördenleiters sowie 

klare Protokoll- und Dokumentationspflichten geregelt – wie es sich gehört.

Meine Damen, meine Herren, Bayern übernimmt hier – das will ich wirklich überzeugt 

sagen – eine Vorreiterrolle, und zwar technisch und auch rechtlich, wenn diese Vorga-

ben umgesetzt sind. Ich kann nur sagen: Wir geben diese Ergebnisse gerne an die 

anderen Bundesländer weiter; denn bei der Bekämpfung von Organisierter Kriminalität 

und Bandenkriminalität sollte es keine Landesgrenzen geben.

Wer nicht auf die sofort nutzbare Analysedatei VeRA in Bayern zurückgreifen, sondern 

auf die Bundes-VeRA warten will, dem wünsche ich viel Spaß und gute Gesundheit; 

denn das wird er nicht erleben. Die Polizei braucht die Anwendung jetzt, und zwar so-

fort.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER – Holger Dremel 

(CSU): Das dauert noch ewig!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, am Ende kann ich aus tiefer Überzeugung 

als langjähriger Leiter großer Ermittlungskommissionen sagen: Wir haben hier ein 

Rechtsmittel geschaffen, das die Ermittlungs- und Präventionsarbeit erheblich verbes-

sert und erleichtert. Es ist höchste Zeit, unseren professionellen Polizeibeamtinnen 

und -beamten auch die professionellen Werkzeuge an die Hand zu geben. Daher bitte 

ich um Zustimmung zum Gesetzentwurf, der mit allen Änderungsanträgen intensiv im 

Ausschuss beraten und beschlossen wurde.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank. – Nächster Redner ist der 

Abgeordnete Richard Graupner für die AfD-Fraktion. Herr Abgeordneter, Sie haben 

das Wort.

Richard Graupner (AfD): Herr Vizepräsident, Kolleginnen und Kollegen! – Wir be-

schäftigen uns heute in Zweiter Lesung nochmals mit den Änderungen im Polizeiauf-

gabenbesetz. Es muss nicht wiederholt werden, was bereits in Erster Lesung an Fak-

ten und Argumenten ins Feld geführt worden ist.

Wir hatten eine sehr interessante Expertenanhörung. 80 Sachverständige haben ihre 

Stellungnahmen zu den geplanten Änderungen im Gesetz abgegeben. Wir konnten 

dabei für unsere Fraktionsarbeit wertvolle Anregungen mitnehmen. Die AfD-Fraktion 

hat infolge dieser Anhörung auch zwei Änderungsanträge herausgearbeitet, welche 

die geplanten Änderungen noch rechtssicherer und bürgerfreundlicher gestalten sol-

len; darauf komme ich dann noch zu sprechen.

Zunächst will ich aber noch einmal bekräftigen, was ich auch schon in den Ausschuss-

beratungen vorgetragen habe: Unsere Fraktion sieht die Vorgaben des Bundesverfas-

sungsgerichts gut umgesetzt. Dreh- und Angelpunkt der Diskussion war und ist die 

Einführung der datenübergreifenden Rechercheplattform VeRA, im Klartext: das auto-

matisierte Zusammenführen und Auswerten bisher separat vorliegender polizeilicher 

Datenbestände, und zwar nur für solche Fälle, bei denen besonders schwere Strafta-

ten zu erwarten sind, wie etwa terroristische Anschläge, Kinderpornografie oder auch 

die organisierte Bandenkriminalität.

Das Zusammenführen dieser Daten war auch bisher schon möglich, nur eben müh-

sam, händisch und mit entsprechendem Zeitaufwand. Es kann eigentlich keine 

zwei Meinungen geben: Wenn Kriminelle und vor allem Organisierte Kriminelle sowie 

Terroristen organisatorisch, technisch und personell aufrüsten, dann können und dür-

fen der Staat und die Polizei hier nicht untätig bleiben. Man muss in dieser Wettlauf-
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spirale mitziehen und optimalerweise den Kriminellen auch immer einen Schritt voraus 

sein.

Selbstverständlich muss aber auch die Verhältnismäßigkeit zwischen dem polizeili-

chen Informations- und Aufklärungsinteresse, den Persönlichkeitsrechten und Daten-

schutzbelangen gewahrt sein. Es gilt eben herauszustellen: VeRA arbeitet nur mit poli-

zeiinternen Datenbeständen. Es gibt keinen automatisierten Abgleich mit öffentlichen 

Quellen, zum Beispiel aus dem Internet oder anderer Behörden.

Die automatisierte Verarbeitung von DNA-Mustern, Fingerabdrücken, Bild- und Ton-

material aus Überwachungen ist ebenfalls unzulässig. KI oder selbstlernende Systeme 

dürfen nicht zum Einsatz kommen. Zudem hat auch nur eine ganz kleine Anzahl von 

Spezialisten überhaupt Zugriff auf diese Daten. Wir reden hier am Anfang von viel-

leicht 100 bis 140 Beamten. Im Laufe der Zeit kann sich das vielleicht auf bis zu 

700 Beamte ausweiten; bei 45.000 Polizeibeamten in Bayern wird aber deutlich, dass 

mitnichten jeder Polizeibeamte überhaupt Zugriff auf dieses System hat.

Man kann summarisch also sagen, dass die Verhältnismäßigkeit im Allgemeinen gut 

gewahrt ist.

Trotzdem gibt es Verbesserungspotenzial. Die AfD-Fraktion hat dazu ihrerseits 

zwei Änderungsanträge eingebracht. Diese beziehen sich nicht konkret auf VeRA, 

sondern zum Ersten auf die Verwendung von Bild- und Videomaterial aus externen 

Quellen, also zum Beispiel von Überwachungskameras in Stadien oder Flughäfen. 

Hier möchten wir, dass gesetzlich fixiert wird, dass die Polizei nur auf rechtmäßig er-

langte Daten zugreifen darf. Anders als die anderen Fraktionen, die unseren Antrag im 

Ausschuss leider abgelehnt haben, sind wir der Meinung, dass diese Bedingung in 

jedem Fall auch wörtlich im Gesetz benannt werden sollte. Wir halten es auch für 

durchaus zumutbar und für ohne großen Aufwand realisierbar, polizeilicherseits deren 

Einhaltung sicherzustellen.
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Zum Zweiten beantragen wir, dass verdeckt arbeitende Ermittler keine intimen Bezie-

hungen mit ihren Ziel- und Kontaktpersonen eingehen dürfen. Es besteht Einigkeit, 

dass Informationen, die aus solchen Beziehungen resultieren, nicht polizeilich verwen-

det werden dürfen. Es wurde angeführt, eine derartige Ergänzung sei unnötig, da dies 

bereits in Artikel 49 PAG geregelt sei. Das sehen wir nicht so; denn dort sind tatsäch-

lich Einschränkungen aufgeführt, aber die intimen Beziehungen stehen dort nicht ex-

plizit drin. Es wäre also im Sinne der Rechtssicherheit für mögliche Betroffene ein 

Leichtes, diesem ebenfalls nachzukommen und dies ins Gesetz aufzunehmen.

Ich komme zum Schluss: Die AfD-Fraktion wird dem vorgelegten PAG-Änderungsent-

wurf zustimmen. Ich werbe nochmals für die Zustimmung zu unseren beiden Ände-

rungsanträgen, welche die Qualität des Entwurfs nochmals deutlich verbessern wür-

den.

(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank. – Nächster Redner ist der 

Kollege Wolfgang Hauber für die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Sie haben das Wort.

Wolfgang Hauber (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolle-

ginnen und Kollegen! Wir beraten heute in Zweiter Lesung den Gesetzentwurf zur Än-

derung des Polizeiaufgabengesetzes und weiterer Rechtsvorschriften. Ich bin zuver-

sichtlich, dass wir das Gesetz heute beschließen werden. Die Polizei wartet darauf, 

und ich meine, dass unsere Bürger hier im Freistaat davon profitieren werden. Das 

PAG gibt der Polizei Befugnisse, um Gefahren abzuwehren, die uns selbst, aber auch 

unseren Eltern, unseren Kindern, unseren Enkelkindern heute, morgen oder übermor-

gen begegnen können, zum Beispiel Gefahren für die besonders gewichtigen Rechts-

güter Leib, Leben oder Freiheit einer Person. Kollege Grob hat Beispiele hierfür aufge-

führt.

Meine Vorredner haben auch schon einiges zum Inhalt des Gesetzentwurfs berichtet. 

Kernelement der PAG-Novelle ist die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die verfah-
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rensübergreifende Recherche- und Analyseplattform VeRA. Wir, die Koalitionspartner 

von FREIEN WÄHLERN und CSU, befassen uns schon seit geraumer Zeit mit dem 

Gesetzentwurf. Das war schon in der letzten Legislaturperiode ein Thema. Es war gut 

und richtig, VeRA nicht ohne eine entsprechende Rechtsgrundlage einzuführen. Die 

Rechtsgrundlage soll jetzt mit Artikel 61a PAG geschaffen werden. Das Bundesverfas-

sungsgericht hat mit seiner Entscheidung vom 16.02.2023 die Anforderungen an eine 

verfassungsgemäße Rechtsgrundlage einer automatisierten Anwendung zur Daten-

analyse oder -auswertung präzisiert. An dieser Entscheidung haben wir uns orientiert.

Gerade beim Polizeiaufgabengesetz wurde der angemessene Ausgleich zwischen 

Freiheitsrechten und Sicherungsbedarf stets kontrovers diskutiert. Wir Mitglieder der 

FREIEN-WÄHLER-Landtagsfraktion stehen für die Balance von bürgerlicher Freiheit 

und innerer Sicherheit. Wir achten darauf, dass unser aller Freiheitsgrundrechte die 

Basis unserer Staatsordnung sind und bleiben. An ihnen muss sich jeder staatliche 

Eingriff messen lassen. Ich sage es nochmals: Die Abwägung zwischen Freiheitsrech-

ten des Einzelnen und Eingriffsbefugnissen der Polizei war und ist uns FREIEN WÄH-

LERN äußerst wichtig und wurde in diesem Gesetzentwurf entsprechend berücksich-

tigt.

Es muss klar herausgestellt werden: VeRA nutzt keine Künstliche Intelligenz. VeRA 

unterstützt die Polizei im Einzelfall bei der zielgerichteten Recherche nur im eigenen 

Datenbestand. Ein Zugriff auf das Internet und Social-Media-Kanäle ist ausgeschlos-

sen. Durch VeRA werden keine fremden Datenbanken analysiert. VeRA stellt dennoch 

eine große Unterstützung für die polizeilichen Sachbearbeiter dar. Die Polizei hat 

einen großen Datenbestand: Polizeiliche Einsätze werden dokumentiert, Kriminalakten 

werden verwaltet, in der polizeilichen Vorgangsverwaltung wird der Schriftverkehr do-

kumentiert, natürlich findet E-Mail-Verkehr statt, und auch Verkehrsverstöße werden 

digital bearbeitet. Die Daten befinden sich in den verschiedensten Anwendungen. 

VeRA holt sich diese Daten und ermöglicht es nur dem berechtigten Sachbearbeiter, 

all diese Daten automatisiert nach bestimmten Suchbegriffen zu durchsuchen. Hier-
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durch sollen gemeinsame Strukturen, Handlungsmuster, Personengruppen oder ande-

re Zusammenhänge erkannt werden. Die Erkenntnisse sollen die Sicherheitsbehörden 

befähigen, ihrer Aufgabe, dem Schutz der Bevölkerung, gerecht zu werden. Insbeson-

dere zum Erkennen krimineller Netzwerke und Banden sowie extremistischer Bestre-

bungen müssen die Ergebnisse schnell und mit geringem Aufwand vorliegen. Ich bin 

überzeugt, dass die gesetzliche Grundlage in Artikel 61a PAG den Vorgaben des Bun-

desverfassungsgerichts entspricht und wir hierdurch der Polizei eine wichtige Möglich-

keit zur gefahrenabwehrenden Tätigkeit und zum Schutz der Bevölkerung einräumen.

Ich begrüße ausdrücklich, dass wir, die Regierungsfraktionen, eine Expertenanhörung 

zu diesem Gesetzesentwurf beantragt und durchgeführt haben. Die Expertenanhörung 

war sehr konstruktiv. Als Ergebnis haben wir Änderungsanträge formuliert. Ich bitte 

auch hierfür um Zustimmung.

Neben der Einführung einer Rechtsgrundlage für VeRA gibt es weiteren Änderungsbe-

darf. So soll die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Gesetz über 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern vorbeugend auch 

ins PAG übertragen werden. Hierbei geht es um verdeckte Maßnahmen, um Kernbe-

reichsschutz beim Einsatz von verdeckten Ermittlern und Vertrauenspersonen. Die 

entsprechenden PAG-Vorschriften sind die Artikel 41, 44, 45 und 49. Darin geht es um 

das Betreten von Wohnungen zum verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder aus 

Wohnungen, um die Onlinedurchsuchung und um den Abbruch des Einsatzes. Die 

einschränkenden Änderungen fixieren bereits jetzt die gelebte polizeiliche Praxis im 

Gesetz. Das heißt: Diese Einschränkungen, die wir jetzt reinschreiben, hat die Polizei 

schon immer so gehandhabt.

Zum Abschluss sage ich: Ich bin überzeugt, der vorliegende Gesetzentwurf ist gut ge-

lungen. Ich bitte um Zustimmung, damit Bayern auch weiterhin das sicherste Bundes-

land bleibt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Herr Kollege. – Nächster 

Redner ist der Kollege Benjamin Adjei für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Sie haben das Wort.

Benjamin Adjei (GRÜNE): Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 

Modernisierung unserer Polizeiarbeit ist ein ganz essenzieller Teil, wenn wir nicht nur 

Bayern, sondern ganz Deutschland weiterhin sicher halten und gestalten wollen. Der 

Bund ist mit dem Programm Polizei 20/20 genau auf dem Weg, die verschiedensten 

Polizeisysteme, die Datenbanken, die Datensilos der verschiedenen Bundesländer, 

aber auch des Bundes miteinander zu verbinden und zu harmonisieren.

Vorhin ist der NSU angesprochen worden. Das Hauptproblem beim NSU war, dass 

man nicht über die Bundeslandgrenzen hinaus miteinander zusammengearbeitet und 

kooperiert hat. Genau dieses Problem wird jetzt durch eine eigene bayerische Lösung 

wieder nicht angegangen. Alle anderen Bundesländer und der Bund haben schon ge-

sagt, dass sie sich der bayerischen Lösung nicht anschließen werden. Bayern möchte 

sich um die Digitalisierung der Polizeiarbeit kümmern. Dann muss man dies natürlich 

mit Sorgfalt und Planung aus- und durchführen. Insbesondere da haben wir gemerkt, 

dass das nicht der Fall war.

Kollege Hauber, du hast vorhin schon angesprochen, dass es richtig und notwendig 

war, eine rechtliche Grundlage zu schaffen. Die Frage ist nur: Wann ist denn VeRA ge-

kauft und eingeführt worden? – Das war vor zweieinhalb Jahren. Damals hat der In-

nenminister Herrmann noch gesagt: Er sieht gar keinen Grund, eine rechtliche Grund-

lage zu schaffen. Eigentlich sollte das Ganze ohne Rechtsgrundlage geschaffen 

werden. Ich glaube, das muss man sich immer noch in Erinnerung rufen. Jetzt – der 

Vertrag läuft fünf Jahre – sind zweieinhalb Jahre der Laufzeit dieses Vertrages um. Wir 

haben schon Millionen Euro investiert, ohne dass es bisher eine Rechtsgrundlage gibt 

und damit ein rechtswirksamer Betrieb der Software möglich ist. Von daher hat das 

nicht geholfen, schnell irgendetwas ohne Rechtsgrundlage umzusetzen. Das hat das 
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alles nur verlangsamt mit dem Ergebnis, dass wir immer noch nichts Lauffähiges 

haben.

Das Bundesverfassungsgericht hat zwischenzeitlich ein wegweisendes Urteil gespro-

chen – das ist auch schon gesagt worden – und einen klaren Rahmen geschaffen, 

also nicht gesagt: Der Betrieb einer Software wie VeRA ist unzulässig, sondern ganz 

im Gegenteil, im Rahmengesetz steht: Unter diesen Voraussetzungen ist der Betrieb 

möglich. Im Nachgang kommt jetzt von Ihnen ein Gesetz. Da würde ich mir eigentlich 

schon wünschen und hätte schon die Erwartung, dass dieser Gesetzesentwurf dann 

diesem Rahmen entsprechen würde. Das ist aber nicht der Fall, und das hat übrigens 

auch die Expertenanhörung ergeben, die wir hier im Innenausschuss gehabt haben.

VeRA greift tief in den persönlichen Kernbereich der Lebensführung der Menschen 

ein. Trotzdem werden hier auch wenig gewichtete Rechtsgüter wie beispielsweise 

Sachgüter ohne unterschiedliche Eingriffstiefe und ohne unterschiedliche Handhabung 

gewertet. Das funktioniert nicht. Natürlich habe ich, wenn es um Leib und Leben geht, 

andere Ansprüche an die Eingriffstiefe, als wenn es um Fragen von Sachgütern geht. 

Hier gibt es keine Unterscheidung, und das entspricht nicht dem Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts.

Von ungefähr 40 Millionen Datensätzen im Vorgangsverwaltungssystem bzw. entspre-

chenden Personen, die betroffen sind, sind 25 Millionen Menschen, die nur als Zeugen 

erfasst waren, aber selber überhaupt keine Straftat begangen haben und dessen auch 

nicht verdächtigt wurden, sondern nur zufällig, völlig unbescholten, irgendwo waren. 

Diese Menschen werden gleichermaßen einbezogen. Auch hier haben wir einen ganz 

massiven Eingriff in den Kernbereich der Menschen.

Sie nutzen weiterhin das Thema "drohende Gefahr" als bayerischen Rechtsbegriff. Sie 

sagen, es ist die "hinreichend konkretisierte Gefahr" des Bundesverfassungsgerichts. 

Das Urteil dazu steht jedoch noch aus. Wir wissen noch nicht, ob Ihre Interpretation, 

dass eine "drohende Gefahr" eine "hinreichend konkretisierte Gefahr" ist, zutrifft. Es 
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wäre doch sinnvoll, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in den Ge-

setzentwurf aufzunehmen.

Die Kameraüberwachung wird mit diesem Gesetzentwurf verändert. Die privaten Ka-

meras werden zukünftig von der Polizei nutzbar sein. Die Polizei kann künftig auf pri-

vate Kameras zugreifen. Auch hierzu gab es eine Einschätzung des bayerischen Da-

tenschutzbeauftragten. Er sagte, dass das mehrere Zehntausend Kameras betreffen 

könne, die in Zukunft von der Polizei ohne Richtervorbehalt bei der Liveüberwachung 

genutzt werden können. Die Liveüberwachung ist eine Möglichkeit, die bisher schon 

besteht; denn mit einem Richtervorbehalt kann bereits heute auf private Kameraauf-

zeichnungen zugegriffen werden. In Zukunft wird das ohne Richtervorbehalt gemacht. 

Dadurch entsteht ein massiver Überwachungsdruck, der ausgeweitet wird. Liebe Kol-

leginnen und Kollegen, das widerspricht den Vorgaben und Maßgaben der bisherigen 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Deshalb ist meine und unsere Ein-

schätzung, dass wir diesem Gesetzentwurf aufgrund der verfassungsrechtlichen Be-

denklichkeit nicht zustimmen können.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Als nächstem Redner erteile ich dem Kol-

legen Horst Arnold für die SPD-Fraktion das Wort.

Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sich in dem 

engen Rahmen von lediglich vier Minuten Redezeit, die mir bzw. meiner Fraktion zu 

diesem Tagesordnungspunkt zustehen, umfänglich und detailliert zu diesem wichtigen 

Gesetzentwurf mit seinen tiefgreifenden Auswirkungen in grund- und verfassungs-

rechtliche Bürgerrechte und deren Gewährleistungen zu äußern, ist eine objektive Un-

möglichkeit und, ehrlich gesagt, auch eine parlamentarische Zumutung.

Aus diesem Grund spreche ich jetzt zu etwas ganz anderem: Wir wollen Gefahrenab-

wehr. Wir wollen eine funktionierende Polizei. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen Gefah-

renabwehr und eine effiziente Strafverfolgung. Auch wollen wir, dass Bayern weiterhin 
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das sicherste Bundesland bleibt. Bayern ist das sicherste Bundesland, was es auch 

ohne den vorliegenden Gesetzentwurf geschafft hat. Aber wir achten natürlich die 

Grundrechte und sind dazu aufgerufen, diese bei der Gesetzgebung zu berücksichti-

gen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Gerade im Polizeirecht müssen häufig Verfassungsgerichte eingreifen, Normen bean-

standen oder gar für nichtig erklären, weil der Gesetzgeber oft übers Ziel hinaus-

schießt. Vor einem Jahr war das in Hessen der Fall, auch in Hamburg. Das hat die 

Grundlage dafür gelegt, dass sich diese Einsicht auch bei der Bayerischen Staatsre-

gierung verfestigt hat, dass es für diese Änderung ein Gesetz braucht.

Aber die abgeleiteten Folgen in Form des Gesetzes sind aus unserer Sicht nicht aus-

reichend und nicht hinreichend umgesetzt. Der massive Grundrechtseingriff durch das 

Abgreifen von Daten durch eine verfahrensübergreifende Recherche- und Analyse-

plattform – Einsatz von VeRA – ist in diesem Zusammenhang zu allgemein. Laut unse-

rem Datenschutzbeauftragten werden in der Datei Integrationsverfahren Polizei Daten 

von circa 30 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in diesem Zusammenhang mitberück-

sichtigt. In der Tat sind davon nicht alle Betroffene oder Gefährder, sondern unter 

ihnen sind viele Unbeteiligte. Es kann davon abhängen, ob sie Zeuge bzw. Zeugin bei 

einem Unfall sind oder ob sie möglicherweise bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof 

festgestellt werden. All diese Dinge werden dabei integriert. Wenn sie nur zwei- oder 

dreimal am falschen Platz sind, dann kann es sein, dass sie bei der Recherche einen 

auffälligen Treffer haben. Dann wird es wichtig sein, das auszuwerten. Dagegen müs-

sen Vorkehrungen getroffen werden.

Auch das Bundesverfassungsgericht fordert eine Abwägung im Rahmen des Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatzes. Aus unserer Sicht ist die Verhältnismäßigkeit nicht ge-

wahrt, weil selbst Daten von Berufsgeheimnisträgern und Sonstigen vollkommen ein-

gespeist werden. Selbst hochsensible Eingriffe wie polizeiliche Abhörmaßnahmen und 
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Sonstiges werden in dieser Datei berücksichtigt. Das bedeutet also: Ohne richterlichen 

Vorbehalt ist der Datenauswertung sozusagen Tür und Tor geöffnet. Das haben die 

Bürgerinnen und Bürger in dieser Situation so massiv nicht verdient. Selbst das Bun-

desverfassungsgericht sagt, dass wir gegen die Diskriminierung Vorkehrungen treffen 

müssen. Die Begrenzung der Datenmenge ist einer der wichtigsten Punkte, die in die-

sem Zusammenhang zu erwägen sind.

(Beifall bei der SPD sowie Abgeordneten der GRÜNEN)

Nicht zuletzt deswegen fordert unser Datenschutzbeauftragter Prof. Dr. Thomas Petri, 

dass diese Datei Integrationsverfahren Polizei bei diesen generellen Recherchen nicht 

miteinbezogen wird. Damit hat er recht. Deswegen sind wir Unterstützer dieser Forde-

rung.

Es gibt noch weitere Mängel, zum Beispiel im Kernbereich der privaten Lebensfüh-

rung. In der kurzen mir noch verbleibenden Redezeit kann ich dazu nicht ausreichend 

Stellung nehmen. Normalerweise müsste man nach der Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts gewisse Maßnahmen abbrechen. Dazu finden wir keine geeigne-

te Norm. Das private Videomaterial zu beschlagnahmen, das im öffentlichen Raum ge-

fertigt worden ist, und es grundsätzlich polizeilich zu verwenden, macht Probleme, weil 

es auch Videomaterial gibt, das möglicherweise rechtswidrig aufgenommen bzw. pro-

duziert worden ist, was sich aber nicht überprüfen lässt. Alles in allem ist dieser Ge-

setzentwurf aus unserer Sicht nicht unterstützenswert.

(Beifall bei der SPD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Für die Staatsregierung hat Staatsminister 

Herrmann um das Wort gebeten.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Herr Präsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute abschließend das Gesetz zur Än-

derung des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes und noch einiger weiterer Rechts-
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vorschriften. Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt, um polizeiliche Befugnisse anhand 

der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu modernisieren, um unserer baye-

rischen Polizei eine effektive Gefahrenabwehr sowie vor allem auch die Verhütung und 

Unterbindung von Straftaten auch in Zukunft zu ermöglichen und sicherzustellen, dass 

wir technologisch in unseren Sicherheitsbehörden auf der Höhe der Zeit sind.

Ich betone, dass die Schaffung einer Rechtsgrundlage für eine verfahrensübergreifen-

de Recherche- und Analyseplattform, wie es sie in Hessen, Nordrhein-Westfalen und 

Hamburg schon länger gibt, nicht nur zeitgemäß, sondern auch zwingend notwendig 

ist, um mit den technischen, digitalen und rechtlichen Entwicklungen der heutigen Zeit 

Schritt zu halten. Dies erfolgt im Einklang mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben. 

Ja, wir haben in der Tat, nachdem sich das in der zeitlichen Abfolge so ergeben hat 

und uns klar war, dass vom Bundesverfassungsgericht zu der bisherigen Praxis, die 

es in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Hamburg schon gegeben hat, ein Urteil kom-

men wird, beschlossen, das Urteil abzuwarten und aus ihm Konsequenzen zu ziehen.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER – Zuruf des Ab-

geordneten Benjamin Adjei (GRÜNE) – Gegenruf des Abgeordneten Holger Dre-

mel (CSU))

Das haben wir getan. So haben wir das jetzt entsprechend umgesetzt. Ich will aber 

noch einmal deutlich machen, weil einige Äußerungen hier jetzt verwirrend waren: Wir 

schaffen mit dieser Plattform keine neuen Daten.

(Holger Dremel (CSU): Genau!)

Es werden keine neuen Daten gesammelt oder generiert. Es geht ausschließlich 

darum, vorhandene Dateien mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen und unter-

schiedlichen Inhalten und dergleichen bei einem konkreten Anlass – ob das ein droh-

ender Terroranschlag oder eine schwere Straftat ist, die gerade stattgefunden hat usw. 

– rasch auszuwerten. Das sind Dateien, die man bisher auch auswerten konnte. Das 

sind Dateien, die im Einzelfall schon zur Verfügung gestanden haben, weil jeder Krimi-
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nalbeamte im Einzelfall diese anklicken und durchsuchen konnte. Das Einzige, was 

diese Software besser kann, besteht darin, dass sie eine Fülle von Dateien sozusagen 

gleichzeitig anschauen, auswerten und nach verschiedenen Suchparametern auswer-

ten und feststellen kann: Ja, an einem Ort zu einer bestimmten Zeit, zu einem Namen 

oder wie auch immer sind schon entsprechende Daten vorhanden. Die Software kann 

diese Daten dann zusammenführen. Dann können die Kriminalbeamten daraus 

Schlüsse ziehen, ob das ein interessanter Ansatz ist oder ob eine Gefahr besonders 

droht. Darum geht es. Ich denke, dass Gefährder und Banden damit schneller ermittelt 

werden können. Es können Netzwerke aufgedeckt und mögliche Opfer geschützt 

sowie Straftaten möglichst von vornherein verhindert werden.

Ich will unterstreichen: Es geht dabei nicht nur um die Repression und die Ermittlung 

von Tätern, um sie dann vor Gericht zu führen, sondern auch darum, in möglichst vie-

len Situationen möglichst frühzeitig auf Gefahren aufmerksam zu werden.Wir haben 

das in der öffentlichen Berichterstattung der letzten Tage gerade wieder erlebt: Wir 

wurden wieder aufgrund ausländischer Nachrichtendienste auf mögliche Anschläge – 

zum Beispiel auf deutsche Rüstungsmanager – aufmerksam gemacht. So war das 

auch in anderen Fällen immer wieder: Ausländische Nachrichtendienste geben Hin-

weise. So konnten wir in Deutschland in den letzten Jahren zum Beispiel islamistische 

Anschläge verhindern.

Wir müssen uns doch in die Lage versetzen, Gefahren auch selbst zu erkennen. Wir 

dürfen nicht nur darauf warten, dass uns ausländische Dienste Nachrichten geben.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ich denke, dass wir mit dem, was auch in der Sachverständigenanhörung am 16. Mai 

sorgfältig diskutiert worden ist, anschließend klug umgegangen sind. Anregungen der 

Experten sind in manche Details des Gesetzentwurfs eingearbeitet worden. Ich glau-

be, wir können heute festhalten, dass der vorliegende Gesetzentwurf wirklich das Not-

wendige beinhaltet, um unser Polizeiaufgabengesetz einerseits zu modernisieren, an-
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dererseits aber natürlich die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu 

übernehmen.

Ich kann Ihnen versichern, dass andere Bundesländer die Entwicklung bei uns in Bay-

ern genau betrachten. Andere Bundesländer wissen natürlich auch, dass in Hessen 

und Nordrhein-Westfalen eine sehr, sehr ähnliche Software der gleichen Herstellerfir-

ma eingesetzt wird. Ich darf hier noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen: Das war 

in Hessen von der alten Landesregierung mit Beteiligung der GRÜNEN nicht infrage 

gestellt. Es ist von der neuen Landesregierung in Hessen mit Beteiligung der SPD 

nicht infrage gestellt. Es ist auch von der neuen Landesregierung in Nordrhein-Westfa-

len mit Beteiligung der GRÜNEN nicht infrage gestellt.

(Michael Hofmann (CSU): Hört, hört!)

Es ist nur eine Eigenheit der Fraktionen von SPD und GRÜNEN im Bayerischen Land-

tag, hier nach wie vor größte Bedenken zu sehen und sich damit überhaupt nicht an-

freunden zu können.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Es ist bemerkenswert, dass man hier in anderen Bundesländern schon wesentlich 

weiter ist.

(Zuruf des Abgeordneten Toni Schuberl (GRÜNE) – Michael Hofmann (CSU): 

Bremser und Blockierer!)

Ich bitte deshalb das Hohe Haus um Zustimmung. Es geht um mehr Sicherheit für die 

Menschen in unserem Land. Es geht darum, die bayerische Polizei in die Lage zu ver-

setzen, dafür auch weiterhin bestmöglich zu arbeiten. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Herr Minister, bleiben Sie bitte am Redner-

pult. – Mir liegt die Meldung zu einer Zwischenbemerkung vom Kollegen Adjei von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor. Bitte schön.

Benjamin Adjei (GRÜNE): Herr Innenminister, Sie haben vorhin gerade gesagt, Sie 

hätten nur die Urteile in Hessen und Hamburg abwarten und dann eine Rechtsgrund-

lage schaffen wollen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie nach der Pressemittei-

lung, Sie wollten VeRA beschaffen, in der darauffolgenden Woche im Ausschuss ge-

sagt haben, dass Sie nicht beabsichtigen, eine Rechtsgrundlage zu schaffen; Sie 

würden das noch einmal überprüfen, hielten das aber nicht für notwendig. Ihre Mei-

nung hat sich dann erst im Nachgang geändert.

Dann die Frage: Sie haben jetzt immer von Terroranschlägen geredet. Darauf bezieht 

sich unsere Kritik nicht, sondern sie bezieht sich darauf, dass auch niederwertige ge-

wichtige Rechtsgüter wie beispielsweise Sachgüter im Gesetz stehen, insbesondere 

wenn es um drohende Gefahr für gewerbsmäßigen Schaden an Sachgütern geht. 

Wenn ich das richtig verstehe, dann ist für Sie zum Beispiel gewerbsmäßiger Fahrrad-

diebstahl auf einer Ebene mit einem Terroranschlag zu sehen.

(Michael Hofmann (CSU): Regierungsgebäude sind auch Sachgüter!)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Bitte schön.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Sehr geehrter 

Herr Kollege, wir differenzieren das sehr genau. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel ist 

überall zu wahren. Eine schwere Gefahr für ein Sachgut kann aber auch sein, wenn 

jemand beispielsweise ein großes öffentliches Gebäude in die Luft sprengen will.

(Michael Hofmann (CSU): So ist das!)

Wenn wir davon Kenntnis erhalten, dass jemand einen größeren Sprengstoffanschlag 

plant, und nicht ersichtlich ist, ob er sich nicht auch gegen Menschen, sondern – aus 
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Ihrer Sicht – nur gegen ein Gebäude richtet, dann ist es selbstverständlich unsere Auf-

gabe, einen solchen Anschlag möglichst zu verhindern.

(Lebhafter Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN – Zuruf des Abgeord-

neten Toni Schuberl (GRÜNE))

Deswegen bleiben wir bei unserer Auffassung.

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 

vor. Die Aussprache ist geschlossen. Bevor wir zur Abstimmung kommen, gebe ich 

bekannt, dass die SPD-Fraktion darum gebeten hat, ihr nach § 133 Absatz 1 unserer 

Geschäftsordnung das Wort zu einer Erklärung zur Abstimmung zu erteilen. Hierfür 

stehen maximal fünf Minuten zur Verfügung. Eine Aussprache über die Erklärung fin-

det nicht statt. Ich erteile das Wort dem Kollegen Arnold. Bitte schön.

Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Nachdem der Innen-

minister gesagt hat, dass vier Bundesländer mit unterschiedlichen Regierungen in 

dem Zusammenhang keine Probleme haben, ist zu sagen, dass andere Bundesländer 

damit schon Probleme haben. Zwölf Bundesländer haben das abgelehnt. Die verfas-

sungsrechtlichen Fragen sind insgesamt von Interesse.

Ich stehe deswegen jetzt im Augenblick hier, um eine mögliche Meinungsverschieden-

heit nach Artikel 75 Absatz 3 der Bayerischen Verfassung zur Änderung des Polizei-

aufgabengesetzes anzukündigen. Sie wird hier vorsorglich vorgetragen. Wer sein 

Handwerkszeug richtig beherrscht, der muss das ins Protokoll schreiben, damit der 

Verfassungsgerichtshof glaubt, dass wir solche Streitigkeiten ernst nehmen.

Für Sie ist das nicht aufregend. Ich lese jetzt viele Artikel vor. Hoffentlich können Sie 

was damit anfangen. Sie sind ja alle Connaisseure unserer Verfassung. Das Grundge-

setz kommt nicht vor, sondern es ist aus der Bayerischen Verfassung. Wenn Sie es 

nicht kennen, dann lesen Sie es gerne nach. Es ist spannend.
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Wir sind der Auffassung, dass Artikel 33 Absatz 10 PAG-Entwurf insbesondere gegen 

Artikel 100 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 101 sowie Artikel 3 der Bayerischen Ver-

fassung verstößt und aus diesem Grunde verfassungswidrig und gegebenenfalls nich-

tig ist. Hier liegt vor allem ein Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung vor. Der Verfassungsgerichtshof lehnt sich beim Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung an die Judikatur des Bundesverfassungsgerichtes zu Artikel 2 Ab-

satz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes an. Er leitet das Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung nicht alleine aus Artikel 101 der Bayerischen 

Verfassung ab, sondern zieht auch noch Artikel 100 der Bayerischen Verfassung 

heran. Das Recht der informationellen Selbstbestimmung ist eine Ausprägung der 

Menschenwürde und der Handlungsfreiheit.

(Unruhe)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Bitte etwas mehr Ruhe im Plenarsaal.

Horst Arnold (SPD): Die kennen die Verfassung alle, die langweilt das.

Artikel 49 des PAG-Entwurfes verstößt gegen Artikel 100 Absatz 1 in Verbindung mit 

Artikel 101 der Bayerischen Verfassung, zum Teil in Verbindung mit den einschlägig 

betroffenen Grundrechten, sowie insofern besonders auch gegen Artikel 3, Artikel 106 

Absatz 3 und Artikel 112 Absatz 1 der Bayerischen Verfassung. Auch er ist aus die-

sem Grunde verfassungswidrig und gegebenenfalls nichtig.

Selbiges gilt für Artikel 61a des PAG-Entwurfs. Auch dieser verstößt aus unserer Sicht 

gegen Artikel 100 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 101 der Bayerischen Verfassung 

sowie insbesondere auch noch gegen Artikel 3 und Artikel 112 Absatz 1 der Baye-

rischen Verfassung. Auch er ist aus diesem Grunde verfassungswidrig und ebenfalls 

nichtig.

Dies ist ein Prozess, den das Parlament durchstehen muss, um Kontrollmechanismen 

zu bemühen, die unserem Rechtsstaat gut zu Gesicht stehen. Wir haben noch nicht 
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beschlossen, eine Meinungsverschiedenheit festzustellen. Darüber müssen wir uns 

noch unterhalten. Wir ziehen es aber in Erwägung. Wir wollen deswegen unsere 

Hausaufgaben machen, bevor es dann wieder heißt, wir seien bloß dagegen und hät-

ten keine Argumente. Wir liefern die Argumente und insbesondere die Grundlagen 

dafür, damit dieses Gesetz in München möglicherweise schnellstmöglich überprüft 

wird. Es wäre nicht das erste Gesetz, das in dem Zusammenhang zu Fall gebracht 

werden würde. – Danke schön.

(Beifall bei der SPD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Vielen Dank, Herr Kollege. – Wir kommen 

nun zur Abstimmung.

Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf der 

Drucksache 19/1557, die Änderungsanträge der Fraktionen CSU und FREIE WÄH-

LER auf den Drucksachen 19/2442 und 19/2443, der Änderungsantrag von Abgeord-

neten der CSU-Fraktion und von der Fraktion FREIE WÄHLER auf der Drucksa-

che 19/2444, die Änderungsanträge der AfD-Fraktion auf den Drucksachen 19/2440 

und 19/2441 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden Aus-

schusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport auf der Drucksa-

che 19/2735.

Zunächst ist über die soeben erwähnten zwei Änderungsanträge der AfD-Fraktion ab-

zustimmen.Der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit 

und Sport empfiehlt beide Anträge zur Ablehnung. Ich lasse zunächst über den Ände-

rungsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 19/2440 abstimmen.

Wer entgegen dem Ausschussvotum diesem Änderungsantrag seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – AfD-Fraktion. Gegenstimmen! – 

CSU, FREIE WÄHLER, SPD, GRÜNE. – Enthaltungen? – Liegen nicht vor. Damit ist 

der Antrag abgelehnt.
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Wir fahren fort mit der Abstimmung über den Änderungsantrag der AfD-Fraktion auf 

Drucksache 19/2441.

Wer entgegen dem Ausschussvotum diesem Änderungsantrag seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – AfD-Fraktion. Gegenstimmen 

bitte anzeigen. – CSU, FREIE WÄHLER, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimm-

enthaltungen? – Liegen nicht vor. Auch dieser Antrag ist abgelehnt.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/1557. 

Der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

empfiehlt Zustimmung zum Gesetzentwurf mit der Maßgabe verschiedener Änderun-

gen. Unter anderem soll ein neuer § 6 "Änderung des Ausführungsgesetzes-Aufent-

haltsgesetz" eingefügt werden. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, 

Parlamentsfragen und Integration hat der Beschlussempfehlung des federführenden 

Ausschusses zugestimmt mit der Maßgabe weiterer Änderungen. Im Einzelnen ver-

weise ich auf die Drucksache 19/2735. Darüber hinaus wird in rechtsförmlicher Hin-

sicht vorgeschlagen, in der neuen Fassung des § 1 Nummer 13 Buchstabe a den 

Punkt am Ende durch einen Doppelpunkt zu ersetzen.

Wer dem Gesetzentwurf mit den empfohlenen Änderungen zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen. – CSU, FREIE WÄHLER. Gegenstimmen bitte ich anzuzei-

gen. – Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD. Stimmenthaltungen? – Liegen 

nicht vor. So beschlossen.

(Zuruf des Abgeordneten Harald Meußgeier (AfD))

– Und die AfD-Fraktion hat zugestimmt.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. Erhebt sich Widerspruch? – Nein.

Protokollauszug
26. Plenum, 17.07.2024 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 24



Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die Fraktionen der 

AfD, der CSU und der FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen bitte ich auf die gleiche 

Weise anzuzeigen. – SPD-Fraktion, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Das Gesetz 

ist damit angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Polizeiaufgaben-

gesetzes und weiterer Rechtsvorschriften".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfes in der soeben beschlossenen Fassung haben 

die Änderungsanträge auf den Drucksachen 19/2442 mit 19/2444 ihre Erledigung ge-

funden. Das Hohe Haus nimmt davon Kenntnis.
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